
Was sollten Sie bei der Anschaffung und Veräußerung 
von Immobilien steuerlich beachten? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

Immobilien werden meist eher für die langfristige Geldanlage herangezogen. In den letzten Jahrzehnten ließ 
sich ein starker - offenbar völlig krisenresistenter - Anstieg der Grundstückspreise beobachten. Dieser Trend 
wird wohl auch in Zukunft anhalten, zumindest innerhalb und in der Nähe von Wachstums- und Zuzugsgebie-
ten. 

Neben einer relativ planbaren Rendite haben Mietimmobilien, die im Privatvermögen gehalten werden, den 
Vorteil, dass ihr Verkauf nach zehn Jahren steuerfrei ist. Selbstgenutzte Immobilien können bereits nach drei 
Jahren steuerfrei veräußert werden. Diesen Vorteil können Sie z.B. dann nutzen, wenn Ihre unlängst ange-
schaffte Eigentumswohnung wegen des Nachwuchses schneller zu klein geworden ist als gedacht.  

Halten Sie eine Immobilie im Betriebsvermögen, kommen Sie um die Besteuerung des Veräußerungsgewinns 
hingegen nicht herum. Der Gewinn wird ermittelt, indem die Anschaffungskosten der Immobilie und die Ver-
äußerungskosten vom Veräußerungspreis abgezogen werden. Abschreibungen auf die Immobilie mindern die 
Anschaffungskosten und erhöhen somit den Veräußerungsgewinn. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie selbst herausfinden, was Sie 
bei der Anschaffung oder Veräußerung Ihrer Immobilie steuerlich beachten sollten. Bei Rück-
fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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